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Amtsgericht Alsfeld
Aktenzeichen: 35 K 6/23

Der Verkehrswert des Eigentums wurde zum Stichtag 09.06.2023 wie folgt ermittelt:

68.000,00 €

in Worten: achtundsechzigtausend Euro
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1.2 Auftraggeber

Amtsgericht Alsfeld
zum Zwecke der Zwangsversteigerung zur Aufhebung einer Gemeinschaft

Aktenzeichen: 35 K 6/23

1.3 Orisbesichtigung

Mit Datum vom 12.05.2023 wurden die Verfahrensbeteiligten schriftlich kon-
taktiert beziglich einer Absprache eines Termins zur Ortsbesichtigung.

Es konnte schlussendlich ein Termin zur Ortsbesichtigung fur Freitag, den
09.06.2023 um 13.00 Uhr vereinbart werden.

Dieser Termin fand ordnungsgemdB statt. Der Sachverstdndige hatte Zu-
gang zu allen RGumen.

Teilnehmer: - Vertreter der Verfahrensbeteiligten
- Herr Jens Maurer

Es lagen zum Objekt keinerlei Bau- und Planunterlagen vor. Es konnten keine
Unterlagen bei der Bauaufsicht angefordert werden. Durch den Sachver-
stdndigen wurden Messungen vor Ort vorgenommen.

1.4 Rechiliche Gegebenheiten

Es liegen keine Einfragungen im Grundbuch Abt. Il + lIl vor, die fur die Wert-
ermittlung zu bertcksichtigen sind.

GemdanB Auskunft beim Regierungsprasidium GieBen liegen zum Grundstick
keine Einfragungen in der Altfldchendatei vor.

Gesonderte Untersuchungen auf Altlasten wurden nicht durchgefGhrt, An-

zeichen von Bodenverunreinigungen waren wdhrend der Ortsbesichtigung
auch nicht erkennbar.

Es liegen keine Einfragungen im Baulastenverzeichnis vor gemdaB Auskunft
bei der Bauaufsicht des Vogelsbergkreises.

Alle Angaben ohne Gewdahr.
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1.5 Lage des Grundstickes

Das zu bewertende Objekt liegt im alten Dorfkern von Wohnfeld, einem
Ortsteil der Stadt Ulrichstein.

Ulrichstein ist eine kleine Stadt im Vogelsbergkreis und ein staatlich aner-
kannter Erholungsort.

Geographisch liegt Ulrichstein im Vogelsberg auf 559 Metern Héhe, der
Schlossberg mit einer Hohe von 614 Metern ist der héchste Punkt Ulrich-
steins. Damit ist Ulrichstein Hessens héchstgelegene Stadt. Es ist ein aner-
kannter Luftkurort und liegt in unmittelbarer Néhe des Naturschutzgebietes
Hoherodskopf. Unmitteloar nordwestlich der Ortslage von Ulrichstein be-
findet sich die Quelle des Flusses Ohm.

Ulrichstein grenzt im Norden an die Gemeinde Feldatal, im Osten an die
Gemeinde Lautertal, im SUden an die Stadt Schotten, im SUdwesten an
die Stadt Laubach (Landkreis GieBen), sowie im Westen an die Gemeinde
MuUcke.

Ortsteile der Gemeinde sind der Kernort Ulrichstein, Kdlzenhain, Feld-
krGcken, Rebgeshain, Bobenhausen I, Helpershain, Unter-Seibertenrod,
Ober-Seibertenrod und Wohnfeld.

Seinen Ursprung hat der Ort in der heute nur als Ruine erhaltenen Burg-
an-lage auf einem Uber 600 m hohen Basaltkegel, die im Kern aus dem
12. Jahrhundert stammf.
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1826 wurde dann die Burg abgebrochen. Heute kiinden nur noch
Ruinenteile von dem einst wehrhaften standesherrlichen Verwaltungs-
sitz. Dieses ruinengekronte Wahrzeichen von Ulrichstein trégt heute
einen Aussichtsturm, von dem ein herrlicher Rundblick in die hessische
Mittelgebirgslandschaft méglich ist.

Die erste urkundliche Erw&hnung stammt vom 13. Dezember 1294,
Die Urkunde bezeugt eine Schenkung der EinkUnfte aus den GUtern
Bobenhausens von Gertrudis von Linden an das Kloster Arnsburg.

Die Kleinstadt setzt auf eine fur moderate Naherholungs- und Indivi-
dualtourismus geeignete Infrastruktur, sowie eine Vielzahl von Sehen-
swordigkeiten.

Auch Uberregional bekannt ist Ulrichstein mittlerweile durch seine
vielen Windkraftanlagen.

Die verkehrstechnische Anbindung von Ulrichstein und seinen Orts-
teilen muss als eher durchschnittlich bis schlecht bezeichnet werden.
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Der Ortsteil Wohnfeld hat ca. 230 Einwohner und liegt westlich des Kern-
orts Ulrichstein. Die LandesstraBen L3166 und L3407 treffen sich in Wohn-
feld.

Das Dorf wurde wahrscheinlich zwischen 600 und 1100 besiedelt. Die al-
teste bekannte schriftliche Erwdhnung des Ortes stammt von 1287. Im
Mittelalter hatte der Ort vier MUhlen. Heute existiert noch die HahnmGhle
unterhalb von Wohnfeld.
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Im Ort gibt es keine Einkaufsmoglichkeiten. Die Dinge des téglichen Lebens
muUssen in den umliegenden, gréBeren Orten/Stadten wie beispielsweise in
Ulrichstein oder in MUcke erledigt werden.

Im Ort gibt es ein Dorfgemeinschaftshaus. Der Dorfbrunnen in der Ortsmitte
steht unter Denkmalschutz.

Das zu bewertende Objekt liegt unmittelbar am Steinweg, einer der zentralen
Ortsdurchfahrten von Wohnfeld. Das GrundstUck ist gut erreichbar. Die Zufahrts-
straBe ist ausgebaut. Das GrundstUck selbst ist unregelmdBig geschnitten und
eine fast dreieckige Form, zweiseitig vom Steinweg eingefasst. Das Grund-
stUck ist ann&hernd eben gelegen und kann fur seine GréBe als gut nutzbar
bezeichnet werden. Trotz der unmittelbaren Lage am Steinweg besteht auf-
grund der geringen Verkehrsbelastung in diesem Bereich so gut wie keine
Larmbeldstigung.

Die umliegende Bebauung besteht aus dhnlichen Wohnobjekten, teilweise
mit ehemaligen landwirtschaftlich genutzten Nebengebduden. Die Bebau-
ung ist als eher eng und doérflich zu bezeichnen.

Durch den Gutachterausschuss des Vogelsbergkreises wird das Grundstick
als baureifes Land, gemischte Baufl&iche gefUhrt.

Das GrundstUck kann gemdas Auskunft bei der Stadt Ulrichstein, Bauamt, als
voll erschlossen bezeichnet werden.

FUr diesen Bereich gibt es keinen Bebauungsplan, es gilt entsprechend §34.

Auf Basis der Auskunfte liegen zum GrundstUck keine Einfragungen im Bau-
lastenverzeichnis sowie der Altfldchendatei vor. Das Objekt liegt im Bereich
einer denkmalschutzrechtlichen Gesamtanlage.

zu bewertendes ~~
Objekt

=t _ e
Ulrichstein-Wohnfeld i %

‘ =
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1.6 Beschreibung des Eigentums
1.6.1 Allgemein

Bei dem zu bewertenden Eigentum handelt es sich um ein Wohnhaus
mit angrenzender Scheune und Garage, auf einem kleinen, angelegten
Grundstuck.

Die Beschreibung des Objektes erfolgt ausschlieBlich auf Basis der Orts-
besichtigung des Sachversténdigen, da zum Objekt keinerlei Bau- und
Planunterlagen vorlagen bzw. auch nicht angefordert werden konnten.

Zur besseren Ubersicht Uber das Gesamteigentum nachfolgender Aus-
zug aus der Liegenschaftskarte:

\

1 Wohnhaus

2 Scheune

3 Schuppen/Garage

4 Zufahrt ,Steinweg"

5 Zufahrt ,,Wiesenweg"

6 Garten/Grinfladche

7 Befestigte HofflGche

== Eingang Wohnhaus

) _‘
— \Oﬂ’ =) Zugang Scheune

Das Wohnhaus ist teilunterkellert (ca. 27 %),
hat ein Erd- und Obergeschoss zu Wohn-
zwecken, sowie ein nicht ausgebautes
Dachgeschoss mit Satteldach. Die Wohn-
flache betfragt im Erdgeschoss ca. 41 m?

0 R

und im Obergeschoss nochmals ca. 50 m2. ——— L R \_,“‘;j“ 4
Der Zugang (nicht barrierefrei und nicht be- : ~- '—"-“-} 'TF'&'
hindertengerecht) zum Objekt erfolgt vom [ )
kleinen Hof aus Uber einen Vorbau. Vom anill’

Eingangsbereich mit Treppe ins Oberge- ;ﬂ"”lli\r v

schoss, sowie separatem Zugang zur Teil-
unterkellerung, hat man Zugang zu den
Wohnrdumen im Erdgeschoss.
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Diese sind ein kleiner Abstellraum, eine KUche, sowie ein Wohnzimmer.
Dazu besteht vom Flur/Eingangsbereich auch ein direkter Zugang zur
kleinen, angrenzenden Scheune. Wohnbereich als auch Scheune liegen
auf unterschiedlichem Niveau zum Flur. Entsprechend sind Treppen/-
Stufen vorhanden.

Auch im Wohnbereich des Obergeschosses besteht vom Flur aus Zu-
gang zu adllen weiteren RGumen. Diese sind zwei weitere Zimmer und

ein Bad.

Der Zugang zum nicht ausgebauten Dachgeschoss erfolgt Uber eine
separate Treppe vom Treppenhaus aus. Das Dachgeschoss dient rein
als einfache Abstellfldche. Ein Teilbereich ist zwar mit einem Bett aus-
gestattet, kann aber insgesamt nicht als Wohnfldche angesetzt werden.

Der Zugang zur Teilunterkellerung, die aus einem Raum besteht, er-

folgt, wie bereits erwdhnt, Gber einen separaten Zugang mit kleiner
Treppe. Der Kellerraum hat eine Nutzflache von ca. 12 m? und dient
rein zu Lager- und Abstellzwecken. Der Raum hat eine sehr niedrige
Deckenhdhe von ca. 1,80 m.

Insgesamt muss die Raumaufteilung des Wohnhauses als eher klein
und durchschnittlich zweckmd&Big bezeichnet werden.

Unmittelbar an das Wohnhaus schliet das kleine Scheunengebdude
an. Dies hat eine Nutzfldche von ca. 25 m?im Erdgeschoss Bereich
und dient lediglich als einfache Abstellfldche. Das Scheunengebdude
hat einen Zwischenboden (Obergeschossbereich war nicht zugdng-
lich).
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Die Zufahrt erfolgt Uber ein doppelfligeliges Tor mit Tur vom Hof aus. Ein
weiterer Zugang kann vom Wohnhaus aus erfolgen.

o MHGHIHRIEN o RV T ‘
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Seitlich an die Scheune grenzt noch eine kleine Garage mit Pultdach.
Auch diese ist Uber die kleine Hoffldche befahrbar und bietet Platz fur
einen PKW.

Die AuBenanlage des Objektes ist eher einfach angelegt und besteht
lediglich aus der befestigten Hoffldche vor den Gebduden, sowie einer
ganz kleinen Grinfl&che zur StraBe hin. Die Grinfldche hat einen Sicht-
schutz durch eine Hecke.

Das Objekt ist unbewohnt, aber augenscheinlich weitgehend nutzbar.

1.6.2 Beschreibung Gesamtkonstrukiionen

Die Beschreibung der Gesamtkonstruktionen erfolgt ausschlieBlich auf Basis
der Besichtigung des Sachverst@ndigen. Es liegen keinerlei Bau- und Plan-
unterlagen zum Objekt vor.

Das Baujahr der Objekte ist unbekannt. Aufgrund der sichtbaren Bauweise
wird fUr den urspringlichen Hausbereich von einem Alter von mindestens
90 -100 Jahren ausgegangen.
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Aufgrund des geschdatzten Baujahres wird darauf hingewiesen, dass u.U. in
Teilbereichen Baustoffe verwendet worden sein k&nnen, die nach heutigen
Gesichtspunkten als gesundheitsgefdhrdend eingestuft werden mussten.

Die Teilunterkellerung des Objektes ist gemauert. Die weiteren AuBen-
wdnde sind gréBtenteils eine klassische Fachwerkkonstruktion. Der hintere
Gebdudebereich kénnte u.U. nachtraglich angebaut sein und massiv aus-
gefGhrt. Ein Teil der AuBenfassade ist verputzt. Es liegen am Objekt keiner-
lei energetische MaBnahmen vor. Die Decke Uber der Teilunterkellerung
ist massiv. Alle weiteren Decken sind augenscheinlich Holzkonstruktionen,
wie auch der groBtenteils ungedé@mmte Dachstuhl. Das Objekt hat eine
deutlich sichtbar in die Jahre gekommene Wellasbestbetonfaserplatten-
eindeckung.

Die Fenster sind deutlich in die Jahre gekommene und nicht zeitgemdaBe
Holzkonstruktionen, teilweise noch mit Einfachverglasung und teilweise mit
einer einfachen Thermopenverglasung.

Die Innenausstattung des Objektes hat einen eher einfachen Standard
und ist ebenfalls deutlich in die Jahre gekommen, muss als nicht mehr
zeitgemdRB bezeichnet werden, ist aber funktional. Uber die Jahre wurde
leichte Renovierungen der Innenausstattung, wie auch der technischen
Ausstattung vorgenommen, so dass ein leicht modifizierter Ansatz der
Restnutzungsdauer erfolgen kann. Bei den in der Wertermittlung bertck-
sichtigen Kosten fUr Renovierungen handelt es sich lediglich um den Auf-
wand zum Erhalt des angesetzten Standards. Die Kosten zur Herstellung
einer zeitfgemdaBen Ausstattung liegen deutlich héher.

Als Warmequelle dienen elektrischen Nachtspeicherdfen. Das Warm-
wasser wirde Uber elekirische Durchlauferhitzer hergestellt. Die weitere
technische Ausstaftung ist als eher einfach zu bezeichnen.

Das Scheunengebdude ist eine klassische Fachwerkkonstruktion mit teil-
weise sichtbaren Gefachen. Weitere Bereiche haben eine einfache Holz-
verschalung. Die Zwischendecke ist ein Holzkonstruktion, wie auch das
Satteldach, ebenfalls mit einer deutlich sichtbar in die Jahre gekommene
Wellasbestbetonfaserplatteneindeckung. Tore und TUre sind ebenfalls aus
Holz. Die Gesamtkonstruktion ist funktional, aber ebenfalls deutlich sichtbar
in die Jahre gekommen.

Das an das Scheunengebdude angrenzende Garagengebdude ist eine
einfache Holzkonstruktion mit Pultdach mit einfacher Folienabdichtung.
Ein Zugang war nicht moglich.

Teile der befestigten Hofflache sind
asphaltiert bzw. haben einen ein-
fachen Betonpflasterbelag. Die
kleine Garten- bzw. Grunflache hat
einen Betonsockel als Einfassung.
Dieser Bereich hat auch eine Hecke
als Einfriedung. Auch die AuBenan-
lage ist deutlich sichtbar in die Jahre
gekommen.
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1.6.3 Beschreibung des Wohnhauses im Einzelnen

Es erfolgt lediglich eine bildliche Darstellung der Wohnbereiche von Erd- und
Obergeschoss. Diese, sowie die Bilder der Anlage, geben im vorliegenden Fall
eine ausreichende Ubersicht Uber den Zustand und Standard der vorhandenen
Ausstattung. Auf eine weitere detaillierte Beschreibung der Ausstattung wird im
vorliegenden Fall verzichtet.

-Erdgeschoss-




A

Dipl.-Bauingenieur

Jens Maurer

-12-

2. Aligemeine Verfahrenswahl

Besonderer Hinweis:

Seit dem 01.01.2022 ist die neue ImmoWertV 21 in Kraft getreten. Die aligemeinen
Beschreibungen erfolgen auf Basis der neuen ImmoWertV 21, wdahrend die Wert-
ermittlung selbst groBtenteils noch nach wie vor nach der alten Wertermittlungs-
verordnung erfolgt, da die erforderlichen Daten des Gutachterausschusses ent-
sprechend noch der alten Norm ermittelt wurden.

In der Wertermittlung ist der Grundsatz der Modellkonformitat gewichtiger als die
Regelungen der ImmoWertV 21. Die Modelle und Modellparameter der Immo-
WertV 21 sind demnach erst dann in der Wertermittlung anzusetzen und zu be-
ricksichtigen, wenn der Gutachterausschuss diese bei der Ermittlung der fir die
Wertermittlung erforderlichen Daten angesetzt hat. Es ist also stets das den Daten
zugrundeliegende Ableitungsmodell anzuwenden und nicht die vermeintlich
»~Zwingend" anzusetzenden Modellparameter der ImmoWertV 21.

Es wird an dieser Stelle bei den Abweichungen zur Verordnung auf §10 Abs. 2
ImmoWertV 21verwiesen.

Die Bewertung des Gesamteigentums erfolgt ausschlielich nach dem Sach-
wertverfahren, da Objekte dieser Art nicht zur Erwirtschaftung von Ertrdgen er-
baut wurden.

Im vorliegenden Fall wird das Ertragswertverfahren lediglich als einfacher Ab-
gleich des wertbestimmenden Sachwertverfahrens herangezogen.

Aufgrund der Unscharfe in den Anséizen erfolgt eine Bewertung nach dem
Vergleichswertverfahrens lediglich fur die Akte des Sachversténdigen.

3. Bodenwertermittlung

Allgemeines zur Bodenwertermittlung ist in §40 ImmoWertV (2021) geregelt.

(1) Der Bodenwert ist vorbehaltlich des Absatzes 5 ohne BerUcksichtigung der
vorhandenen baulichen Anlagen auf dem Grundstuck vorrangig im Vergleichs-
wertverfahren nach den §§ 24 bis 26 zu ermitteln.

(2) Neben oder anstelle von Vergleichspreisen kann nach MaBgabe des § 26
Absatz 2 ein objektspezifisch angepasster Bodenrichtwert verwendet werden.

(3) Steht keine ausreichende Anzahl von Vergleichspreisen oder steht kein ge-
eigneter Bodenrichtwert zur VerfiUgung, kann der Bodenwert deduktiv oder in
anderer geeigneter Weise ermittelt werden. Werden hierbei die allgemeinen
Wertverhdltnisse nicht ausreichend berGcksichtigt, ist eine Marktanpassung
durch marktUbliche Zu- oder Abschlége erforderlich.

(4) Bei der Ermittlung der sanierungs- oder entwicklungsbedingten Bodenwert-

erhdhung zur Bemessung von Ausgleichbetrdgen nach § 154 Absatz 1 oder

§ 266 Absatz 3 Satz 4 des Baugesetzbuchs sind die Anfangs- und Endwerte be-

zogen auf denselben Wertermittlungsstichtag zu ermitteln. Der jeweilige Grund-
stUckszustand ist nach MaBgabe des § 154 Absatz 2 des Baugesetzbuchs zu er

mitteln.



A

Dipl.-Bauingenieur

Jens Maurer

-13-

(5) Die tatséchliche bauliche Nutzung kann insbesondere in folgenden Fallen
den Bodenwert beeinflussen:

1. wenn dies dem gewdhnlichen Geschdaftsverkehr entspricht, ist ein er-
hebliches Abweichen der tatsGchlichen von der nach § 5 Absatz 1
maBgeblichen Nutzung bei der Ermittlung des Bodenwerts bebauter
GrundstUcke zu berlcksichtigen;

2. wenn bauliche Anlagen auf einem Grundstick im AuBenbereich recht-
lich und wirtschaftlich weiterhin nutzbar sind, ist dieser Umstand bei der
Ermittlung des Bodenwerts in der Regel werterhbhend zu berGcksich-
tigen;

3. wenn bei einem GrundstUck mit einem Liquidationsobjekt im Sinne des
§ 8 Absatz 3 Satz 2 Nummer 3 mit keiner alsbaldigen Freilegung zu
rechnen ist, gilt § 43.

Bodenrichtwert und BodenrichtwertgrundstUck sind in § 13 ImmoWertV (2021)
geregelt.

Bodenrichtwerte sind nach MaBgabe des § 196 BauGB von den Gutachteraus-
schissen fUr GrundstUckswerte flaichendeckend fur das gesamte Bundesgebiet
jeweils zu Beginn jeden zweiten Kalenderjahres zu ermitteln und zu verdffent-
lichen.

Die Grundlagen der Bodenrichtwertermittlung sind in § 14 ImmoWertV (2021)
geregelt.

Die Ermittlung des Bodenwertes erfolgt auf Basis der Bodenrichtwerte des Gut-
achterausschusses.

Der Gutachterausschuss fUr GrundstUckswerte fUr den Bereich des Vogelsberg-
kreises fUhrt das zu bewertende Grundstuck als baureifes Land, gemischte Bau-
flache.

Es wird als Bodenrichtwert 2022 (Stand 01.01.2022) gemdaB Einstufung folgende
Werte angegeben: (gilt als erschlieBungsbeitragsfrei)

Die Werte wurde mit den aktuellen Daften aus www.boris.hessen.de abge-
glichen und nicht angepasst. Es erfolgt keine weitere konjunkturelle Anpassung.

FlurstUck 108/1: 22,00 €/m?

Fl&che des Richtwertgrundstickes: = keine Angabe

MaB der baulichen Nutzung: keine Angabe

Daraus kann ein Bodenwert des GrundstUckes wie folgt errechnet werden:

22,00 €/m? X 203,00 m? = 4.466,00 €

Aufgrund der GrundsticksgréBe im Verhdlinis zum RichtwertgrundstUck erfolgt
auf Basis des Immobilienmarktbericht 2023 des Gutachterausschusses, sowie den
ortlichen Gegebenheiten eine sachverstindige Anpassung mittels Faktor 1,30:

4.466,00 € X 1,30 = 5.805,80 €

= angepasster Bodenwert Flurstick 108/1, gerundet = 5.800,00 €


http://www.boris.hessen.de/
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4. Ertragswertverfahren

Das Ertfragswertverfahren ist im § 27 ff. der ImmoWertV 21 geregelt und eignet
sich fur die Verkehrswertermittlung von Grundsticken, die Ublicherweise dem
Nuftzer zur Ertfragserzielung dienen.

Es findet aufgrund der Ansétze aus dem Immobilienmarktbericht 2023 jedoch
das allgemeine Ertragswertverfahren Anwendung gemdadB Ertragswertrichtlinie-
EW-RL gemdaB dem urspringlichen §17-20 ImmoWertV basierend auf den nach-
haltig erzielbaren Mieten und dient unter BerGcksichtigung und der Kapitalisier-
ung mit einem marktublichen Zinssatz der GegenuUberstellung zu anderen An-
lageformen.

Ausgangspunkt ist eine moégliche Kaltmiete (ohne Berucksichtigung der Neben-
kosten).

Das Ertragswertverfahren dient im vorliegenden Fall als einfacher Abgleich des
wertbestimmenden Sachwertverfahrens.

Es erfolgt im vorliegenden ein Mietansatz* auf Basis des vorhandenen Ausstat-
tungsstandards und den marktUblichen Anséatzen.

(*Basis Mika Gutachterausschuss, Marktdaten sowie Immobilienmarktbericht des Vogelsbergkreises
2023)

Nutzung Flache/ Miete p.M. Miete p.M. Jahresrohertrag
Menge [€/m?] [€l [€]
Wohnfladche 92,24 m? 5,00 461,20 5.534,40
Zulage Scheune 1 StUck 50,00 50,00 600,00
Garage 1 StOck 20,00 20,00 240,00
Gesamisumme 92,24 m? 531,20 6.374,40

Es ergibt sich somit ein Jahresrohertrag zum Stichtag von 6.374,40 €

AbzUglich der Kosten fUr die bestimmungsgemdBe Unterhaltung. Ubliche Be-

wirtschaftungskosten fUr Verwaltung, Instandhaltung, sowie Mietausfallwagnis
(Ansatz aus Immobilienmarktbericht 2023 bzw. Ertragswertrichtlinie Anlage 1/

2023):

Daraus ergeben sich folgende Berechnungen:

Verwaltungskosten:

je Wohnung 344€ = 1WE X 344,00 € = 344,00 €

je Garage 45€ = 1Stck.  x 45,00 € = 45,00 €

Instandhaltungskosten:

Wohnflache: 92,24 m? x 13,50 €/m? = 1.245,24 €

Garagenstellplatz 1 Stck.  x 102,00 €/Stck. = 102,00 €

Mietausfallwagnis: 6.374,40 € X 3.0% = 191,23€
Bewirtschaftungskosten gesamt = 1.927,47 €

(entspricht 30,2 % des Rohertrages p.a.)
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Aus der Differenz zwischen Rohertrag und Bewirtschaftungskosten ergibt sich der
Reinertrag des GrundstUckes.

Rohertrag = 6.374,40 €
./. Bewirtschaffungskosten = - 1.927,47 €

4.446,93 €

= Reinertrag des Grundstickes
Als weiterer Schritt ist der Anteil des Bodenwertes am Reinertrag zu ermitteln.
Es wird von einer Bodenwertverzinsung von 2,00 % ausgegangen.

(Einfamilienhaus mit Nebengebdude, unvermietet, I&dndliche, schlechte Lage, unterdurchschnittlicher Zustand,
niedrige Restnutzungsdauer)

Es ergibt sich folgender Anteil des anteiligen Bodenwertes am Reinertrag:
5.800,00 €x2,00 % =116,00 €

Aus der Differenz zwischen Reinertrag und Bodenverzinsungsanteil kann nunmehr
der Anteil der baulichen Anlage am Reinertrag ermittelt werden.

Reinertrag des GrundstUckes = 4,446,93 €
Anfeil des Bodenwertes am Reinertrag = - 116,00 €
Reinertragsanteil der baulichen Anlage = 4.330,93 €

GemdanB Anlage 1 zu § 20 ImmmoWertV erfolgt eine Kapitalisierung. Anhand der
Verfielfaltigertabelle, einem Liegenschaftszins von 2,00 % und einer modifizierten
Restnutzungsdauer von 15 Jahren ergibt sich ein Barwertfaktor von 12,85

(Ansatz RND siehe Sachwertverfahren).

Demzufolge betragt der Gebd&udeertragswert:

Reinertrag der baulichen Anlage: 4.330,93 €
Barwertfaktor x 12,85

Erfragswert der baulichen Anlage = 55.652,45 €
Der Ertragswert errechnet sich wie folgt:

Bodenwert Flurstick 108/1 = 5.800,00 €
Ertragswert der baulichen Anlage = 55.652,45 €
Vorlaufiger Ertragswert = 61.452,45 €

§ 8, Abs. 3 ImmoWertV
Besondere objektsperzifische Grundsticksmerkmale

Ansatz wie folgt:

- geschatzter allgemeiner Renovierungs- und Sanierungsbedarf zur einfachen
Unterhaltung des Eigentums auf Basis des vorhandenen und angesetzten
Standards fUr die Restnutzungsdauer (keine Vollsanierung/Renovierung)
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- Wohnhaus -pauschal- = - 4.000,00¢€
- Nebengebdude -pauschal- = - 1.000,00 €
= - 5.000,00 €

Daraus ergibt sich folgende weiterfGhrende Ertfragswertberechnung:

Vorlaufiger Ertragswert = 61.452,45 €
Besondere objektsperzifische GrundstUcksmerkmale = - 5.000,00 €
Ertragswert = 56.452,45 €
Erfragswert gerundet = 56.000,00 €

Der Ertragswert fir das zu bewertende Objekt betragt gerundet 56.000,00 €.

5. Sachwertverfahren

Das Sachwertverfahren ist im § 35 ff. der ImmoWertV 21 geregeltf. Bei Anwendung
des Sachwertverfahrens wird der Verkehrswert auf der Grundlage der gewdhn-
lichen Herstellungskosten aller auf dem Grundstick vorhandenen Anlagen unter
BerUcksichtigung ihrer Alterswertminderung, der Baumdéngel und Bauschdden,
der sonstigen besonderen objektspezifischen GrundstUcksmerkmale und des
Bodenwerts ermittelt.

Es findet aufgrund der Modellkonformitét auf Basis der Ansatze aus dem Immo-
bilienmarktbericht 2023 jedoch das Sachwertverfahren gemaB § 21-23 der vor-
hergehenden ImmoWertV (2010) Anwendung.

Dies umfasst den Bodenwert und den Sachwert der nutzbaren baulichen und
sonstigen Anlagen.

Die Sachwertberechnung beruht auf den derzeitigen Herstellungskosten abzig-
lich Alterswertminderung und sonstiger Wertminderung.

Grundlage ist die Richtlinie zur Ermittlung des Sachwertes (Sachwertrichtlinie —
SW-RL 2012). Basis sind die Normalherstellungskosten NHK 2010.

Die allgemeinen Wertverhdltnisse auf dem GrundstUcksmarkt sind insbesondere
durch die Anwendung von Sachwertfaktoren (§ 14 Absatz 2 Nummer 1) zu be-
rGcksichtigen.

Es erfolgt eine Bewertung des Wohnhauses bei einem modifizierten/fiktiven An-
satz der Restnutzungsdauer. Die Scheune und Garage werden aufgrund des Zu-
standes und GroBe pauschal erfasst.

-Wohnhaus als Einfamilienhaus-
Gewadhlt nach NHK 2010:

aufgrund Teilunterkellerung prozentualer
Ansatz aus Typ 1.12 (27 %) und 1.32 (73 %):

Typ 1.12:

Keller-, Erd- und Obergeschoss,
nicht ausgebautes Dachgeschoss
Typ 1.32:

Erd- und Obergeschoss,

nicht ausgebautes Dachgeschoss
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Wohnhaus * Standardstufe Wagungs-
1 2 3 4 5 anteil

AuBenwadnde 1 23%
Dacher 1 15%
AuRentiren und Fenster 0,5 0,5 11%
Innenwande und -tiiren 1 11%
Deckenkonstruktionen und Treppen 1 11%
FuBboden 1 5%
Sanitareinrichtungen 1 9%
Heizung 1 9%
Sonstige technische Ausstattung 1 6%
* es erfolgt ein Ansatzals freistehendes Objekt, trotz des teilweise vorhandenen Anbaus der Scheune, aufgrund der Bauweise
Kostenkennwerte Geb&udeart 1.12: 570 €/m? 635 €/m? 730 €/m? 880€/m? | 1.100€/m? 27%
KG, EG, OG, nicht ausgebautes DG BGF BGF BGF BGF BGF
Kostenkennwerte Geb3udeart 1.32: 620€/m? | 690€/m? | 790€/m? | 955€/m? | 1.190€/m? 3%
EG, OG, ausgebautes DG BGF BGF BGF BGF BGF
Kostenkennwerte Neu** 607 €/m? | 675€/m? | 774€/m? | 935€/m? | 1.166 €/m? 100%

BGF BGF BGF BGF BGF

**aufgrund der Teilunterkellerung erfolgt prozentualer Ansatz (aufgrund der Einschatzung des Sachverstanidgen wurde eine 27 % ige Unterkellerung ermittelt

AuRenwaédnde 1x 23 % x 607 €/m?BGF = 139,61 €/m? BGF
Dacher 1x 15 % x 607 €/m? BGF = 91,05 €/m? BGF
AuBentiiren und Fenster 0,5x 11 % x 607 €/m?+0,5x 11 % x 675 €/m? BGF = 70,51 €/m? BGF
Innenwande und -tiren 1x 11 % x 607 €/m? BGF = 66,77 €/m? BGF
Deckenkonstruktionen und Treppen 1x 11 % x 607 €/m? BGF = 66,77 €/m? BGF
FuRbdden 1x 5% x 675 €/m? BGF = 33,75 €/m? BGF
Sanitareinrichtungen 1x 9% x 675 €/m? BGF = 60,75 €/m? BGF
Heizung 1x 9% x 607 €/m? BGF = 54,63 €/m? BGF
Sonstige technische Ausstattung 1x 6% x 675 €/m? BGF = 40,50 €/m? BGF
Zwischensumme: 624,34 €/m? BGF
Anpassung wg. Bauweise Fachwerk***: Faktor 0,90
Kostenwert (Summe) 561,91 €/m? BGF

*** wegen der teilweise vorhandenen Bauweise als Fachwerk

Der ermittelte NHK 2010 -Wert betragt 561,91 €/m? BGF einschl. Baunebenkosten

Der heutige Baupreisindex bezogen auf 2010 befragt: 176,22*
* Letzte Indexzahl |. Quartal 2023 (Wohngebdude)

Quelle: Stat. Bundesamt
Demnach ergeben sich Herstellungskosten fir den Wertermittlungsstichtag:
561,91 €/m2x1,7622 = 990,20 €/m? BGF

Ermittlung des Herstellungswertes Bereich Wohnhaus:

203,46 m2 BGF x 990,20 €/m? BGF = 201.466,09 €
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Wertminderung wegen Alters:

Entsprechend dem Alter des Gebdudes wird nun noch eine Wertminderung
wegen abnutzungsbedingter Alterung und verminderter wirtschaftlicher Nutz-
barkeit berechnet.

Es liegen gegeniiber dem urspriinglichen Baustandard nur wenige, einfache
Renovierungen und Sanierungen (diese sind zum Teil bereits wieder veraltet)
vor, die zu einem leicht modifizierten Ansatz der Restnutzungsdavuer fihren. Es
erfolgen zum Teil nur anteilige Punkteansdtze aufgrund des fortgeschrittenen
Alters der MaBnahmen.

Ansatz hier:

Gesamtnutzungsdauer: 70 Jahre (Ansatz des Sachverstdndigen, auf Basis
des baulichen Standards, Modellkonfor-
mitdt zum Immobilienmarktbericht)

Baujahr: unbekannt > 70 Jahre

Alter: > 70 Jahre

Aufgrund diverser Modernisierungselemente kédnnen gemdaB Punktetabelle
l.2.SW-RL, Anlage 4 gemdaB Aufstellung 2,0 Punkte vergeben werden.
Daraus ergibt sich ein eher sehr einfacher Modernisierungsgrad fur das Objekt.

Die Ansdtze erfolgen auf Basis des Ursprungsstandards.

Modernisierungselemente Punkteansatz
Modernisierung von Fenstern/AuBentlren 0,5 Pkt. (von 2,0 Pkt.)
Modernisierung Heizungsanlage* 0,5 Pkt. (von 2,0 Pkt.)
Modernisierung Bader 0,5 Pkt. (von 2,0 Pkt.)
Modernisierung Innenbereich 0,5 Pkt. (von 2,0 Pkt.)
Summe: 2,0 Pkt. = kleine
Modernisierungen im
Rahmen der Instandhaltung

Daraus ergibt sich aus Tabelle 2.3 (Ubliche Gesamtnutzungsdauer von 70
Jahren) bei einem Gebd&udealter von > 70 Jahren und einem Modernisierungs-
grad von 2,0 Punkten eine modifizierte Restnutzungsdauer von 15 Jahren

= Mod. Restnutzungsdauer Wohnhaus: 15 Jahre

70 Jahre — 15 Jahre

x100 =rd.78,6%
70 Jahre

Wertminderung 78,6 % v.H. des Herstellungswertes = 158.352,35 €
= 201.466,09 € - 158.352,35 € = 43.113,74 €
= Alterswertgeminderter Gebdudesachwert Wohnhaus:  43.113,74 €

Besondere Bauteile (Zeitwert inkl. BNK):

- Vorbau = + 500,00 €
- Scheune = + 6.000,00¢€
- Garage = + 1.000,00 €

Gebdudesachwert insgesamt: 50.613,74 €
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Ubertrag:
Gebdudesachwert insgesamt: 50.613,74 €

Sachwert AuBenanlage (Zeitwert inkl. BNK):
- HofflGche, Eingang, Vorgarten = + 2.000,00 €

Sachwert Gebdude und AuBenanlage: 52.613,74 €
Bodenwert Flurstick 108/1 = + 5.800,00 €
Vorlaufiger Sachwert einschl. Bodenwert: 58.413,74 €

Das herstellungsorientierte Rechenergebnis ,,vorlaufiger Sachwert’' ist in aller
Regel nicht mit hierfUr gezahlten Marktpreisen identisch. Deshallb muss das
Rechenergebnis ,,vorldufiger Sachwert’ an den Markt, d.h. an die fUr vergleich-
bare Grundsticke/Objekte realisierten Kaufpreise angepasst werden.

Das erfolgt mittels eines Marktanpassungsfaktor, der dem Immobilienmarkt ab-
geleitet wurde.

Auf Basis des Markberichtes des Gutachterausschusses 2023, im ermittelten Preis-
segment, in Verbindung mit Zustand, Lage, Ausstattung und Bauweise, liegt der
objektbezogene, sachverstdndige Marktanpassungsfaktor bei 1,25:

58.413,74€  x 1,25 = 73.017,18 €
Marktangepasster vorldufiger Sachwert: 73.017,18 €

Besondere objekispezifische Grundsticksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV)
wie beispielsweise eine wirtschaftliche Uberalterung, ein iberdurchschnittlicher
Erhaltungszustand, Baumdngel oder Bauschdden sowie von den marktiblichen
erzielbaren Ertragen erheblich abweichende Erfrage kénnen, soweit dies

dem gewohnlichen Geschdftsverkehr entspricht, durch marktgerechte Zu- und
Abschlage oder in anderer geeigneter Weise bericksichtigt werden.

Zusatzlicher Hinweis: Fur behebbare Schaden und Mdngel werden die diesbe-
ziglichen Wertminderungen auf der Grundlage der Kosten geschdatzt, die zu ihrer
Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schatzung kann durch pauschale Ansatze
oder durch auf Einzelpositionen bezogene Kostenermittlungen erfolgen.

Der Gutachter kann i.d.R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung
eines normalen Bauzustandes nur Uberschlagig schatzen, da

- nur zerstorungsfrei-augenscheinlich untersucht wird,

- grundsatzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt.

Es ist ausdricklich darauf hinzuweisen, dass die Angaben in dieser Verkehrswert-
ermittlung allein aufgrund Inaugenscheinnahme beim Oristermin ohne jegliche
differenzierte Bestandsaufnahme, Vorplanung und Kostenschatzung angesetzt sind.
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§ 8, Abs. 3 ImmoWertV, Besondere objektspezifische GrundstUcksmerkmale

- geschatzter allgemeiner Renovierungs- und Sanierungsbedarf zur einfachen
Unterhaltung des Eigentums auf Basis des vorhandenen und angesetzten
Standards fUr die Restnutzungsdauer (keine Vollsanierung/Renovierung)

- Wohnhaus -pauschal-
- Nebengebdude -pauschal-

Daraus ergibt sich folgende, weitere Berechnung:

Marktangepasster vorldufiger Sachwert

besondere objekispezifische GrundstUcksmerkmale
(marktangepasster) Sachwert

gerundet

4.000,00 €
1.000,00 €

5.000,00 €

73.017,18 €
- 5.000,00 €

68.017,18 €

68.000,00 €

Der Sachwert des Gesamtobjektes betragt gerundet 68.000,00 €.
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6. Verkehrswert

Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmft, der in dem Zeitpunkt, auf den
sich die Ermittlung bezieht (Bewertungsstichtag), im gewodhnlichen Geschafts-
verkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatséchlichen Eigenschaften,
der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstuckes oder des sonstigen
Gegenstandes der Wertermittlung, ohne Ricksicht auf gewdhnliche Verhdltnisse
oder persdnliche Verhdltnisse zu erzielen wdare.

Im vorliegenden Fall erfolgt eine Bewertung nach dem Sachwertverfahren, da
bei Objekten dieser Art die Erwirtschaftung von Ertrégen nicht im Vordergrund
steht.

Das Ertragswertverfahren dient im vorliegenden Fall als einfacher Abgleich des
wertbestimmenden Sachwertverfahrens und liegt im Ublichen Spannenbereich.

Der Verkehrswert des zu bewertenden Eigentums wird unter Beachtung der all-
gemeinen Bewertungskriterien nach dem Sachwert ausgerichtet.

Unter Zugrundelegung der ermittelten Einzelwerte, sowie aller das Objekt beein-
flussender Umstdnde, schatze ich den Verkehrswert des Eigentums Gebdude-
und Freiflache, Steinweg 8, 35327 Ulrichstein-Wohnfeld, Ifd.Nr. 16, Flur 1, Flurstick
108/1, zum Bewertungsstichtag 09.06.2023, auf

68.000,00 €

in Worten: achtundsechzigtausend Euro

Der Sachverst@ndige versichert, dass er mit den EigentUmern nicht verwandt und
nicht verschwagert ist und von keiner Seite beeinflusst wurde.

MUcke, den 02.08.2023

Dipl.-Ing. Jens Maurer (FH)

Dieses Gutachten besteht aus 41 Seiten.

Es ist in 7-facher Ausfertigung erstellt.

Die 1.-6. Ausfertigung erhdlt die Auftraggeberin, das Amtsgericht Alsfeld
Die 7. Ausfertigung verbleibt in meinen Akten.


Jens Maurer
Stempel
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Anlage zu Verkehrswertgutachten Akt. Zeichen 35 K 6/23 AG Alsfeld

Die Werte zur Berechnung der Wohnfl&che wurden vom Sachverstdndigen
vor Ort gemessen. Hilfsmittel hierfGr war ein Lasermessgerd&t der Marke Leica-
Disto. Entsprechend erfolgt kein Abzug fUr Putz.

Zur Berechnung der Bruttogrundflchen wurden die MaBe ebenfalls vom
Sachverstdndigen mit einer Spezialkamera Typ Leica BLK 3D ermittelt und
mit dem aktuellen Auszug aus der Liegenschaftskarte abgeglichen.

Es liegen zum Objekt keinerlei Bau- und Planunterlagen vor.

Alle Angaben ohne Gewdhr.

Zur besseren Ubersicht der Gesamtanlage nachfolgender Ausschnitt aus
der Liegenschaftskarte:

\

1 Wohnhaus

2 Scheune

3 Schuppen/Garage

4 Zufahrt ,Steinweg”

5 Zufahrt ,,Wiesenweg*

6 Garten/Grinflache

7 Befestigte Hoffldche
Steinweg . 4 == Fingang Wohnhaus

— \Oﬂ’ =) Zugang Scheune

Wohnflachenberechnung:
-Erdgeschoss-
Flur/Eingang: (1,55x3,60) + (1,03 x 1,60) = 7,23 m?
Wohnen: 4,52 x 4,39 = 19.84 m?
Kche: 3,66 x 3,96 = 14,49 m?

Wohnfldche Erdgeschoss, gesamt = 41,56 m?
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Anlage zu Verkehrswertgutachten Akt. Zeichen 35 K 6/23 AG Alsfeld

-Obergeschoss-

Flur I/Treppenhaus: (2,19 x 1,28) + (2,62 x 1,47) = 6,65 m?
Flur 11 1,04x 1,85 = 1,92 m?
Bad: 3,11x1,85 = 5,75 m?
Schlafen: 4,57 x 4,53 = 20,70 m?
Wohnen: 3.80x 4,12 = 15,66 m?

Wohnflache Obergeschoss, gesamt = 50,68 m?

Zusammenstellung Wohnfldche:

Erdgeschoss + Obergeschoss = 41,56 m? + 50,68 m? = 92,24 m?

Die Nutzflache im Kellergeschoss wird auf ca.12,00 m? geschatzt.

Ermittlung der Brutto-Grundfidche):
(vereinfachte Berechnung)

-Wohnhaus-

Kellergeschoss

(Teilunterkellerung): ~ 4,00 x 4,20 = 16,80 m? BGF
Erdgeschoss: 9,03 x 6,89 = 62,22 m? BGF
Obergeschoss: 9,03 x 6,89 = 62,22 m? BGF
Dachgeschoss: 9,03 x 6,89 = 62,22 m? BGF

Gesamt Brutto-Grundflache Wohnhaus, gesamt = 203,46 m? BGF
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Anlage zu Verkehrswertgutachten Akt. Zeichen 35 K 6/23 AG Alsfeld

-Scheune-
Erdgeschoss: 4,33 x 6,39 = 27,67 m? BGF
Dachgeschoss: 4,33 x 6,39 = 27,67 m? BGF
Gesamt Brutto-Grundflache Scheune, gesamt = 55,34 m? BGF
-Schuppen-
Erdgeschoss: 579 x~225 = 13.03 m2 BGF
Gesamt Brutto-Grundfiache Schuppen, gesamt = 13,03 m? BGF

Inge meu rbiiro fiir Bauwesen

0 Bns Mﬂdl’&f

Aufgestellt, MUcke, den 25.07.2023
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Anlage zu Verkehrswertgutachten Akt. Zeichen: 35 K 6/23 AG Alsfeld

3D-Foto: 3D_IMG 2023-06-09 132310

3D-Foto: 3D_IMG 2023-06-09 132519
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Anlage zu Verkehrswertgutachten Akt. Zeichen: 35 K 6/23 AG Alsfeld

3D-Foto: 3D_IMG 2023-06-09 132657
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Anlage zu Verkehrswertgutachten Akt. Zeichen: 35 K 6/23 AG Alsfeld

= s“'r!: '
——

)

;\3“ "- " '.“' S

L

Bild 2: StraBenansicht Objekt

Bild 3: StraBen-/Seitenansicht

Bild 4: StraBen-/Seitenansicht
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Anlage zu Verkehrswertgutachten Akt. Zeichen: 35 K /23 AG Alsfeld

Bild 5: Zufahrt ,,Steinweg”

Bild é: Zufahrt ,,Steinweg"
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Bild 7: Kreuzung ,,Steinweg/Wiesenweg"
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Anlage zu Verkehrswertgutachten Akt. Zeichen: 35 K 6/23 AG Alsfeld

Bild 8: Hoffldche/Garten

Bild 9: RUckansicht/Zwischengang
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Anlage zu Verkehrswertgutachten Akt. Zeichen: 35 K 6/23 AG Alsfeld
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© Bild 11: Zugang/Eingang Wohnhaus

Innenansichten
Wohnhaus
-Erdgeschoss-

Bild 12: Flur/Treppenhaus



A

Dipl.-Bauingenieur

Jens Maurer

-Al10-

Anlage zu Verkehrswertgutachten Akt. Zeichen: 35 K 6/23 AG Alsfeld

Bild 13: Treppenhaus

Bild 14: KUche/Essen

Bild 15: Wohnen
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Anlage zu Verkehrswertgutachten Akt. Zeichen: 35 K 6/23 AG Alsfeld

Bild 16: Treppe EG-OG

Innenansichten
Wohnhaus
-Obergeschoss-

Bild 17: Flur

Bild 18: Wohnen
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Anlage zu Verkehrswertgutachten Akt. Zeichen: 35 K 6/23 AG Alsfeld

Bild 19: Bad

Bild 20: Schlafen

Bild 21: Treppe OG-DG
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Anlage zu Verkehrswertgutachten Akt. Zeichen: 35 K /23 AG Alsfeld

Innenansichten
Wohnhaus
-Dachgeschoss-

Bild 22: Dachboden

Bild 23: Dachboden

Bild 24: Dachboden
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Anlage zu Verkehrswertgutachten Akt. Zeichen 35 K 6/23 AG Alsfeld

Bild 25: Zimmer

Bild 26: Treppe EG-KG

Innenansichten
Wohnhaus
-Teilunterkellerung-

Bild 27: Keller
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Dipl.-Bauingenieur

)

Jens Maurer

Anlage zu Verkehrswertgutachten Akt. Zeichen 35 K 6/23 AG Alsfeld

Bild 28: Keller

Bild 29: Zugang Wohnhaus-Scheune

Innenansichten
Scheune
-Erdgeschoss-

Bild 30: Scheune



Dipl.-Bauingenieur

Jens Maurer
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Anlage zu Verkehrswertgutachten Akt. Zeichen 35 K 6/23 AG Alsfeld

Bild 31: Scheune

Bild 32: Scheune

Bild 33: Scheune



HESSEN Auszug aus dem

Amt fiir Bodenmanagement Fulda .
. g Liegenschaftskataster
Washingtonallee 1
36041 Fulda Liegenschaftskarte 1 : 500
Hessen
Erstellt am 12.05.2023
Flurstick:  108/1 Gemeinde: Ulrichstein Antrag: 202033861-1
Flur: 1 Kreis: Vogelsberg
Gemarkung: Wohnfeld Regierungsbezirk: Giellen

5602475

§5880S Z¢

g Anlage zu Verkehrswertgutachten,
& — Akt.Zeichen: 35 K 6/23, AG Alsfeld, y %
. , 0 s Gebaude- und Freiflache, Steinweg 8, Dipl.-8auingenieut | ]
Mafistab 1:500  F=== ' + Meter] 35327 Wohnfeld, Ifd.Nr. 16, Flur 1 Jens Maurer

Flurstiick 108/1, GrofRe 203 m2,



Ingenieurbüro Maurer
Streckenzug

Ingenieurbüro Maurer
Oval

Jens Maurer
Text-Box
  Anlage zu Verkehrswertgutachten, 
  Akt.Zeichen: 35 K 6/23, AG Alsfeld,
  Gebäude- und Freifläche, Steinweg 8, 
  35327 Wohnfeld, lfd.Nr. 16, Flur 1 
  Flurstück 108/1, Größe 203 m², 

Jens Maurer
Stempel


———

VOGELSBERGKREIS VOGELSBERG
Der Kreisausschuss Amt fiir Bauen und Umwelt
Bauaufsicht
Frau Stein
T: +49 6641 977-453
Vogeisbergkreis « Der Kreisausschuss « 36341 Lauterbach F. +49 8641 977-481

" s 5 bavaufsichi@vogelsbergkreis.de
Ingenieurbiro fur Bauwesen

4 Standott: Goldhelg 20
Dipl. “'_‘9- JQ{HS Maurer 36341 Lauterbach
Fr. Julia Heinemann

= Zimmer-Nr.. B 203
Bergwnes_fanstrarse 1 Sprechtage
35325 Micke Mo. - Fr. 8.30 bis 12.00 Uhr -

nach telefonischer Vereinbarung

Ihr Zeichen: Aktenzeichen-Nr. 35K 8/23
Ihr Schreiben vom

Lauterbach, den 16.05.2023

Aktenzeichen: 63-855-23-12

Grundstick: Ulrichstein, Steinweg 8

Gemarkung = Flur-=  Gemarkung Wehnfeld, Flur 1, Flurstiick 108/1

Flurstiick{e)

Vothaken: Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis ( Aktenzeichen-Nr. 35K
6/23 )

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Antrag wird mitgeteilt, dass auf dem aufgefuhrten Flurstiick keine Baulasten
eingetragen sind.

In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass das Baulastenverzeichnis keinen
offentlichen Glauben genief3t, somit Grundstiicke, auf denen eine Baulast ruht, die noch
nicht in das Baulastenverzeichnis eingetragen sind, nicht gutgldubig baulastenfrei
erworben werden kénnen. Die Baulast wird erst mit Eintragung in das
Baulastenverzeichnis wirksam.

Entsprechend der Bauaufsichtsgeblihrensatzung des Vogelsbergkreises vom 08.12.2003
und dem dazu erlassenen Geblhrenverzeichnis wird fir die Auskunft aus dem
Baulastenverzeichnis eine Gebihr in Hohe von 25,00 € festgesetzt.

Mit freundlichen Grifen

im Auftrag

Stein JLM




Regierungsprasidium Giel3en HESSEN
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Regierungsprasidium GieRen « Postfach 10 08 51 « 35338 GieRen

| ngenieurbUro im Bauwesen Geschaftszeichen: RPGI-41.4-100i0400/1-2023/9

A Dokument Nr.: 2023/738360
Dipl. - Ing. Jens Maurer
Bergwiesenstrarse 1 Bearbeiter/in: Franziska Heid
.. Telefon: +49 641 303-4252
35325 Mucke Telefax: +49 641 303-4103
E-Mail: Franziska.Heid@rpgi.hessen.de
lhr Zeichen: 35K 6/23

lhre Nachricht vom: 12.05.2023

Datum 17. Mai 2023

Auskunft aus der Altflachendatei des Landes Hessen flr folgendes
Grundstlck: Steinweq 8, 35327 Ulrichstein, Gemarkung Wohnfeld, Flur
1, Flurstick 108/1

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Altflachendatei ist Teil des Bodeninformationssystems nach § 7 des
Hessischen Altlasten- und Bodenschutzgesetzes (HAItBodSchG). Dort sind
die den Bodenschutzbehdrden bekannten Informationen zu Altstandorten,
Altablagerungen, altlastenverdachtigen Flachen, Altlasten, Grundwasser-
schadensfallen und schadlichen Bodenveranderungen hinterlegt. Die Daten
werden von den Kommunen, den Unteren Bodenschutzbehdrden (UBB),
den Oberen Bodenschutzbehdrden (RP) und dem Hessischen Landesamt
fur Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) erfasst, gemeldet und ggf.
aktualisiert.

Fur die angefragte Adresse liegt kein Eintrag vor.

Da die Erfassung der v. g. Flachen in Hessen zum Teil noch nicht flachen-
deckend erfolgt ist, sind die Daten in der Altflachendatei ggf. nicht
vollstandig. Deshalb empfehle ich Ihnen, weitere Informationen (z. B. Aus-
kiinfte zu Betriebsstilllegungen aus dem Gewerberegister, bisher nicht
erfasste ehemalige Deponien) bei der Unteren Wasser- und Bodenschutz-
behdrde des Vogelsbergkreises und bei der Stadt Ulrichstein einzuholen.

Kosten:

Die im Rahmen des allgemeinen Verwaltungsaufwandes entstandenen
Kosten (Gebihren und Auslagen) sind gemaR 8 1 Abs. 1 S. 1 des Hessi-

Hausanschrift: Servicezeiten: Fristenbriefkasten:

Gitesiegel

35396 Gielen * Marburger Strafle 91 Mo. - Do. 08:00 - 16:30 Uhr 35390 GieRen Familienfreundlicher
Postanschrift: Freitag ~ 08:00 - 15:00 Uhr Landgraf-Philipp-Platz 1 — 7 Abetgever
35338 Gielen « Postfach 10 08 51 oder nach Vereinbarung .
Telefonzentrale: 0641 303-0

Zentrales Telefax: 0641 303-2197 Die telefonische Vereinbarung eines J
Zentrale E-Mail: poststelle@rpgi.hessen.de personlichen Gesprachstermins wird _

Internet: http://www.rp-giessen.de empfohlen. Reglemngsprésiﬁ;;;*G';eﬁm
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Dipl.-Bauingenieur

Jens Maurer

Rechtsgrundlage und herangezogene Informationen zur Verkehrswertermittiung
Aktenzeichen 35 K 6/23, Amtsgericht Alsfeld

Besonderer Hinweis: Findet derzeit nur teilweise Anwendung
ImmoWertV 2021 (01.01.2022)
(ImmoWert A)

Marktwertermittlung nach ImmoWertV, Praxiskommentar zur Verkehrswertermittlung
von Grundstucken, Kleiber, Reguvis, 9. Auflage

ImmoWertV (2021), Sammlung amtlicher Vorschriften und Richtlinien zur Ermittlung
des Verkehrswerts von GrundstUcken, Kleiber, Reguvis, 13. Auflage

Wertermittlungsrichtlinie 2016 — Sachwertrichtlinie 2012, NHK 2010, aus Kleiber 12.Auflage 2016
Ertragswertrichtlinie

ImmoWertV 2010

Wert V: Wertermittlungsverordnung

BauGB: Baugesetzbuch 2004 (nebst Anderungen 2009)

BGB: Birgerliches Gesetzbuch 2002 (nebst Anderungen 2009)

Bau NVO: Baunutzungsverordnung (bauliche Nutzung von Grundsticken) 1990

DIN 283: Berechnung der Wohn- und Nutzfl&che

Sprengnetter, Grundsticksbewertung, Arbeitsmaterialien Stand aktuell

Sprengnetter Immobilienbewertung Marktdaten und Praxishilfen Stand aktuell

Tabellenhandbuch zur Ermittlung des Verkehrswertes und des Beleihungswertes,
Kleiber-Tillmann 2008

Lexikon der Immobilienwertermittlung, Sandner-Weber, 2. Auflage
Grundlagen der Verkehrswertermittlung, Schlicht-Gehri
Schatzung und Ermittlung von GrundstUckswerten, Simon-Kleiber
Sachwertrichtlinie und NHK 2010 — Sprengnetter
Marktwertermittlung nach ImmoWertV - 9. Auflage Kleiber

www.boris.hessen.de

Bodenrichtwerte Vogelsbergkreis, Stichtag 01.01.2022
Immobilienmarktbericht Vogelsbergkreis 2023

Vergleichsfaktoren des Landes Hessen 2023

Stadtplan Hessen

Stadt Ulrichstein, Bauamt

Auszug aus den Liegenschaftskarten, Amt fir Bodenmanagement Fulda
Bauaufsicht Vogelsbergkreis

Regierungsprdasidium GieBen, Altfldichendatei des Landes Hessen

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten.
Das Gutachten ist nur fUr den Auftraggeber und den angegebenen Zweck bestimmt.
Alle Angaben ohne Gewahr.


http://www.boris.hessen.de/

